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Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand

Gemeinderat

Aufgaben und Orgonisation im Allgemeinen

Aufgaben

Kollegia lbehörde
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Art. 1 1 Diese Organisationsverordnung regelt
o die Gliederung der Verwaltung in Ressorts, Abteilungen etc.

(Organigramm)

b die Zuständigkeiten der einzelnen Gemeinderatsmitglieder
c die Sitzungsordnung des Gemeinderats und der Kommissionen

(Einberufu ng, Vorbereitung, Verfah ren )

d die Bestellung von Kommissionen und deren Zuständigkeiten
e dieVertretungsbefugnisdesGemeindepersonals

f die Zuständigkeit zum Erlass von Verfügungen
g dieAnweisungsbefugnis
h die Unterschriftsberechtigung

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Gemeindeordnung,
anderer Reglemente sowie Vorschriften des kantonalen und
eidgenössischen Rechts.

3

Art. 2 1 Der Gemeinderat sorgt dafür, dass die Aufgaben der Gemeinde
gemäss der Gemeindeordnung und dem übergeordneten Recht dauernd
und zuverlässig wahrgenommen werden.

2 Er stellt sicher, dass die Gemeindeverwaltung die gesetzten Ziele auf
zweckmässige Art und Weise verfolgt.

ln seinem Zuständigk€itsbereich vertritt er die Gemeinde nach
aussen

Art. 3 1 Der Gemeinderat fasst und vertritt seine Bdschlüsse als

Kollegialbehörde. Vorbehalten bleibt Art. 4.

2 An der Gemeindeversammlung geben die einzelnen
Gemeinderatsmitglieder keine von der Haltung des Gemeinderats
abweichende Stellungnahme ab. Vorbehalten bleibt die Freiheit der
Stimmabgabe.

Art. 4 1 Das Gemeindepräsidium kann zur Abwehr eines unmittelbar
drohenden Schadens oder zur Beseitigung von Störungen im Namen des
Gemei nderats Präsidialverfügu ngen erlassen, wen n die Angelegen heit
keinen Aufschub erduldet.

Präsidia lverfügungen
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Einberufung und Verfahren der Sitzungen

Allgemeines

Einberufung

Bericht und Anträge
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2 Präsidialverfügungen werden protokolliert und dem Gemeinderat
spätestens an der nächsten Sitzung zur Kenntnis gebracht.

Art. 5 1 Der Gemeinderat versammelt sich ordentlicherweise am

Montag.

2 Weitere Sitzungen finden statt, sofern es die Geschäfte erfordern

3 Der Gemeinderat trifft sich bei Bedarf zu einer Klausurtagung.

Art. 6 1 Das Gemeindepräsidium beruft die Sitzungen ein.

2 Drei Gemeinderatsmitglieder können die Einberufung einer
ausserordentlichen Sitzung verlangen. ln diesem Fall muss die Sitzung
innert einer Woche stattfinden.

Art.7 1 Die Kommissionen und Verwaltungsabteilungen reichen
Geschäfte, die durch den Gemeinderat zu behandeln sind, in Form von
klaren, knappen und vollständigen schriftlichen Berichten und Anträgen
bis spätestens 7 Tage vor der Sitzung um 11:30 Uhr über das

elektron ische Geschäftsverwa ltu ngsprogramm der Präsidialabteilung ein

[geänden am 74.77.2O76, in Kraft seit 07.07.2077]

2 Die Geschäfte werden in Kategorien eingeteilt:
o A-Geschäfte: Beschluss durch Gemeinderat erforderlich und die

voraussichtlich der Diskussion bedürfen,
b B-Geschäfte: Beschluss durch Gemeinderat erforderlich und die

wahrscheinlich keiner Diskussion bedürfen,
c C-Geschäfte: an Gemeinderat zur Kenntnisnahme ohne

Besch I ussfassu ng.

Einzelheiten dazu sind im Anhang Nr. 3 aufgeführt.
[geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.207n

3 Die Umwandlung von B- und C-Geschäften in ein A-Geschäft muss bis

spätestens um 12:00 Uhr am Sitzungstag bei der Geschäftsleitung
Gemeinde beantragt werden.
Ieingefügt am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2074
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Ratsbüro

Einladung

Akten

Teilnahme

Öffentlichkeit und

Beizug Dritter
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Art. 8 1 Das Gemeindepräsidium und die Geschäftsleitung Gemeinde
bilden zusammen das Rätsbüro.

2 Das Ratsbüro bereitet die Sitzungen des Gemeinderats vor. Es

o entscheidet, welche Geschäfte dem Rat unterbreitet werden (Art. 8
Abs. 3),

b bestimmt, ob ein Geschäft als A-, B- oder C-Geschäft traktandiert
wird. [geändert am 74.77.2076, in Kroft seit 07.07.207fl

c erstellt das Vorprotokoll über das elektronische Geschäfts-
verwaltu ngsprogra m m (Ein ladu ng, Traktanden liste sowie Geschäft e)

[geändert om 74.77.2076, in Krafi seit 07.07.2077]

3 Das Ratsbüro kann Berichte und Anträge aus Kommissionen und
Verwaltu ngsabteilungen ergänzen oder zu r Verbesseru ng zu rückweisen

Art. 9 1 Die Einladung zur Sitzung erfolgt schriftlich

2 Sie wird den Ratsmitgliedern direkt durch die Präsidialabteilung bis

spätestens dreiTage vor der Sitzung mit dem Vorprotokoll zugestellt.
[geändert om 74.77.2076, in Krafi seit 07.07.2077]

Art. 10 l Akten zu traktandierten Geschäften werden den Ratsmit-
gliedern zugestellt. Sind sie besonders umfangreich, können sie ab

Versand der Traktandenliste in der Präsidialabteilung eingesehen
werden.

z Die Ratsmitglieder und die Geschäftsleitung Gemeinde sorgen dafür,
dass unbefugte Dritte keine Einsicht erhalten.

Art. 11 1 Oie lvlitglieder des Gemeinderats sind zur Teilnahme an den
Sitzungen verpflichtet, sofern dies nicht aus gesundheitlichen oder
andern wichtigen Gründen unzumutbar erscheint.

2 Verhinderte teilen dem Gemeindepräsidium ihre Abwesenheit unter
Angabe des Grundes rechtzeitig mit.

Art. 12 1 Die Sitzungen des Gemeinderats sind nicht öffentlich

2 Der Gemeinderat oder das Gemeindepräsidium kann Dritte,
namentlich Sachverständige, zur Teilnahme an einer Sitzung einladen

3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Bekanntmachung
von Beschlüssen und die lnformation der Öffentlichkeit.
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Leitung der Sitzung

Beschlussfä higkeit und
Beschlüsse
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Art. 13 Das Gemeindepräsidium leitet die Sitzungen. Es

o sorgt für einen speditiven Ablaul
b eröffnet und schliesst die Diskussion,

c erteilt und entzieht gegebenenfalls das Wort.

Art. 14 1 Der Gemeinderat darf beschliessen, wenn die Mehrheit der
Ratsmitglieder anwesend ist.

Abstimmungen und

Wahlen

2 ln dringlichen Fällen kann der Gemeinderat mit einfachem Mehr
beschliessen, dass über ein nicht ordentlich traktandiertes Geschäft
verhandelt u nd besch lossen wi rd (Nachtraktandieru ng). Besch lüsse ü ber
dieses Geschäft treten in Kraft, wenn kein Ratsmitglied innert fünf Tagen

nach Versand des Protokolls widerspricht.

3 Der Gemeinderat und die Kommissionen können ausserhalb ihrer
Sitzungen Beschlüsse auf dem Zirkularweg fassen, wenn alle Mitglieder
mit diesem Verfahren einverstanden sind.

[geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2077]

4 Die oder der Vorsitzende stellt für den Zirkularbeschluss einen Antrag
durch schriftliche Erklärung oder per E-Mail und setzt den Mitgliedern
eine Frist zur Stellungnahme.

[eingefügt am 74.77.2076, in Kraft seit O7.07.2077]

s Zirkularbeschlüsse kommen zustande, wenn innert der gesetzten Frist

o die Mehrheit der Mitglieder dem gestellten Antrag zustimmt und

b kein Mitglied gegen das Verfahren Einspruch erhebt und die
Behandlung des Geschäfts an einer ordentlichen Sitzung verlangt.

[eingefügt am 74.77.2076, in Kralt seit 07.O7.2074

6 Zirkularbeschlüsse werden den Mitgliedern umgehend zur Kenntnis
gebracht und sind im nächsten Protokoll aufzuführen.
[eingetiigt am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2074

Art. 15 l Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht ein

Ratsmitglied geheime Stimmabgabe verlangt.

2 BeiAbstimmungen entscheidet das Mehr der Stimmenden. Das

Gemeindepräsidium stimmt mit und gibt im Fall der Stimmengleichheit
den Stichentscheid,

3 Bei Wahlen entscheidet
a im ersten Wahlgang das absolute Mehr;
b im zweiten Wahlgang das relative Mehr und im Fall der Stimmen-

gleichheit das Los.
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Protokoll

Bekanntmachung von
Beschlüssen

Seite 7 von 20

lnformation der
öffentlichkeit

Ergänzende
Vorschriften

Ressorts

Allgemeines

Art. 16 1 Das Protokoll der Gemeinderatssitzungen ist nicht öffentlich

2 Die Geschäftsleitung Gemeinde führt das Protokoll. Das Protokoll ist
innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Sitzung den Mitgliedern
zugänglich zu machen. Es ist zur Genehmigung an der nächsten Sitzung zu

traktandieren. [geändert am O5.72.2076, in Krofi seit O7.07.2077]

s Die Ratsmitglieder sorgen dafür, dass Unbefugte keine Einsicht in die
Protokolle erhalten. Sie vernichten die Protokolle, wenn sie aus dem
Gemeinderat ausscheiden.

Art. 17 1 Der Gemeinderat gibt seine Beschlüsse in schriftlicher Form
bekannt. [geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.O7.2O1n

2 Dritten werden Beschlüsse in Form eines durch das Ratsbüro
unterzeichneten Schreibens oder mittels E-Mail eröffnet.
[geöndert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.O7.2074

s Die Geschäftsleitung Gemeinde erstattet den Abteilungen umgehend
Bericht über die sie betreffenden Beschlüsse. Die Protokollauszüge
werden ü ber das elektron ische Geschäftsverwaltungsprogra m m erstellt.
[eingefägt am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2077]

Art. 18 1 Der Gemeinderat bestimmt, wie die Öffentlichkeit und
namentlich die Medien über Geschäfte zu informieren sind.

2 Bestimmt er nichts anderes, besorgt das Ratsbüro die lnformation

Art. 19 Soweit diese Verordnung oder andere Vorschriften nichts
anderes bestimmen, gelten für das Verfahren der Gemeinderats-
sitzungen sinngemäss d ie Vorsch riften über die Gemeindeversam m lung.

Art. 20 l Jedes Mitglied des Gemeinderats steht einem besonderen
Verantwortu ngsbereich (Ressort) vor.

z Die Vorsteherinnen und die Vorsteher vertreten die Geschäfte ihres
Ressorts im Gemeinderat, ebenso in der Regel an der Gemeinde-
versammlung, in weiteren Gemeindeorganen sowie gegenüber Dritten.

3 Sie tragen die Führungsverantwortung für ihr Ressort. Sie üben die
fachliche Aufsicht über die Geschäfte ihres Ressorts aus und sorgen
dafür, dass dieses seine Aufgaben richtig erfüllt.
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Die einzelnen Ressorts

Zuweisung

Aufgaben

Zuordnung von Verwal-
tungsabteilungen und

Kommissionen
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Art. 21 Es bestehen die folgenden Ressorts:

o Präsidiales und Organisation
b Soziales [geändert am 74.77.2O76, in Kraft seit 07.07.2077]

c Bau und Planung
d Bildung und Kultur
e Volkswirtschaft und Gesundheit

/ öffentlichesicherheit
g Finanzen und Steuern

Art.22 1 Das Gemeindepräsidium steht von Amtes wegen dem Ressort

Präsidiales und Organisation vor. :

[eingefügt am 74.77.2076, in Krafi seit 07.07.2077]

2 Der Gemeinderat weist die übrigen Ressorts zu Beginn der Amtsdauer
durch einfachen Beschluss zu. Er berücksichtigt dabei die Eignung und

Neigung der Ratsmitglieder sowie das Anclennitätsprinzip.

[verschoben und geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2077, bisher
Absotz 7l

3 Er regelt bei dieser Gelegenheit die Stellvertretung der
Ressortvorsteherinnen und der Ressortvorsteher.

[verschoben am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2077, hisher Absotz 2]

Art.23 Die Aufgabenbereiche der einzelnen Ressorts ergeben sich aus

dem Anhang 2.

Art.24 1 Fürledes Ressort übernehmen die Verwaltungsabteilungen
(Art. 29) die administrativen Arbeiten.

2

3

Die ständigen Kommissionen sind je einem Ressort zugeordnet.

Die Zuordnung ergibt sich aus dem Anhang 2.
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Kommissionen

Konstituierung

lnformation

Verfahren

Verwaltung

Aufgabe

Organisation

Leitung
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Art.25 1 Die Kommissionen konstituieren sich selbst.

2 Abweichende Bestimmungen oder Einsetzungsbeschlüsse bleiben
vorbehalten.

Art. 26 1 Der Gemeinderat hat Einsichtsrecht in alle Kommissions-
protokolle, soweit er übergeordnetes Organ ist.

2 Die Kommissionen informieren Dritte und die Öffentlichkeit über
behandelte Angelegenheiten, soweit sie in der Sache nicht abschliessend
zuständig sind, nur mit Zustimmung des Gemeinderats.

Art.27 1 Die Sitzungsorganisation und Beschlussfassung richtet sich

sinngemäss nach den für den Gemeinderat geltenden Bestimmungen
(Art. s ff).

Art. 28 Die Verwaltung erfüllt operative Aufgaben

Art. 29 1 Die Gemeindeverwaltung untersteht der Aufsicht des
Gemeinderats und ist in folgende Abteilungen gegliedert:
a Präsidialabteilung [geändert am 74.77.2O76, in Kroft seit 07.07.2074
b Bauabteilu ng [geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 01.01.2074
c Abteilung Einwohner und Finanzen

[geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.01.2017]
d Abteilung RegionalerSozialdienst
[geöndert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.01.201n
e Bildungsabteilung [eingefügt am 05.72.2076, in Krafi seit 07.01.2077]

2 Aufgaben, Über- und Unterordnungsverhältnisse sowie
Verfügungsbefugnisse werden im Anhang 5 geregelt.

Art. 30 Jeder Abteilung steht eine Leitung vor.
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Zuständigkeiten im Geschäftsverkehr

Allgemeines

Zustä ndigkeitsbe reiche

U nte rsch riftsbe re chti g u n g

Grundsatz

Gemeinderat und

Kommissionen

Stellvertretung

Ei ngehe n von Verpflichtu nge n

Verfügung
über Kredite
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Art.31 1 lm Geschäftsverkehr wird für die Bestimmung der
Zuständigkeiten nach folgenden Bereichen unterschieden:
a Unterschriftsberechtigung
b Eingehen von Verpflichtungen (Verwendung bewilligter Kredite)

c Anweisung zur Zahlung
d Erlass von Verfügungen
e Berichtswesen

2 lm Übrigen richten sich die Zuständigkeiten nach der
Gemeindeordnung, weiteren Gemeindeerlassen und dem
Funktionendiagramm.

Art. 32 Wer in der Sache zuständig ist, unterschreibt für die Gemeinde.

Art. 33 1 Der Gemeinderat sowie die Kommissionen führen
Kollektivu ntersch rift zu Zweien.

2 Wo nichts anderes festgelegt ist, unterschreiben die Präsidentin oder
der Präsident und die Sekretärin oder der Sekretär gemeinsam.

3 lst das Gemeindepräsidium verhindert, unterschreibt das

Vizegemeindepräsidium oder ein Mitglied. lst die Sekretärin oder der
Sekretä r verhindert, u ntersch reibt ein M itglied.

Art. 34 1 Der Gemeinderat bestimmt durch einfachen Beschluss, wer
ü ber besch lossene Verpflichtu ngs- oder Voranschlagskred ite verfügt u nd

wer zum Abschluss von Vorvereinbarungen berechtigt ist. Vorbehalten
bleiben die Regelungen gemäss Anhang I der Gemeindeordnung.

Finanzkompetenz 2 Die einzelnen Gemeinderatsmitglieder haben eine Ausgabenbefugnis
Gemeinderatsmitglieder von CHF 1O'OOO für beschlossene Voranschlagskredite.

[eingefügt dm 74.77.2076, in Kralt seit 07.07.2077]
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Kreditkontrolle

Anweisung zur Zdhlung

Grundsatz

Visum eingehender
Rechnungen

Anweisung

Zahlung

Erloss von Vertügungen
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Art. 35 Wer über bewilligte Kredite verfügt,
o überwacht fortlaufend die eingegangenen Verpflichtungen,
b stellt sie den beschlossenen Krediten gegenüber und
c informiert den Gemeinderat unverzüglich über drohende

Kred itü bersch reitungen.
d überwacht die Einforderung von Subventionen und Beiträgen.

Art. 36 Eingehende Rechnungen für berechtigte Forderungen sind so zu

visieren und zur Zahlung anzuweisen, dass sie rechtzeitig beglichen
werden können.

Art. 37 l Die Stelle, welche die entsprechende Verpflichtung ein-
gegangen ist, visiert die Rechnungen.

2 Wer eine Rechnung visiert, prüft,
o ob der auf dem Beleg dargestellte Sachverhalt mit der Wirklichkeit

übereinstimmt,
b ob die Leistung mit der Bestellung übereinstimmt.

Art. 38 Die Zuständigkeit der Zahlungsanweisung beschliesst der
Gemeinderat in der Visumsregelung.

[geänden am 74.U.2076, in Kraft seit 07.07.2077]

Voraussetzungen für die Zahlungsanweisung sind, dass

o der Beleg recht- und ordnungsmässig,
b das Visum nach Artikel 37 richtig und
c der entsprechende Kredit vorhanden ist.

Art. 39 Die Abteilung Einwohner und Finanzen prüft die rechnerische
Richtigkeit und begleicht visierte und zur Zahlung angewiesene
Rechnungen gemäss den einschlägigen Konditionen. Die Freigabe der
Zahlung erfolgt durch eine zweite Person der Gemeinde
(Vieraugenprinzip). [geändert am 74.77.2076, in Kraft seit 07.07.2074

Art. 40 l Der Gemeinderat, die Kommissionen mit Entscheidbefugnis und
das zur Vertretung der Gemeinde befugte Personal können im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten im Namen der Gemeinde hoheitlich handeln und
namentlich Verfügungen erlassen.

2 Vorbehalten bleibenVerfügungsbefugnisse anderer
Gemeindeorgane aufgrund besonderer Bestim mu ngen,

Verfügungsbefugnis



Gemeinde lpsach
Organisationsverordnung / Version 1.6, gültig seit 01.10.2021

Berichtswesen

Periodische
Berichterstattu ng

Besondere Vorkomm-
nisse

Franz Schäfer
Gemeindepräsident
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Schlussbestimmung

lnkrafttreten Art.43 Der Gemeinderat bestimmt und publiziert den Zeitpunkt des

I n krafttretens d ieser Värordnu ng.

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 11. Dezember 2000 die vorliegende
Organisationsverordnung genehmigt und sie mit Wirkung ab 01. Januar 2001 in Kraft gesetzt.

Gemeinderat lpsach

Art. 41 1 Die Abteilungsleitungen berichten den Ressortvorstehenden
periodisch in knapper Form über den aktuellen Stand der Geschäfte.

2 Die Ressortvorstehenden bestimmen, in welchen Abständen ihnen

nach Absatz t zu berichten ist. Sie fassen die Berichte zusammen und

orientieren den Gemeinderat über die wichtigsten Punkte.

Art.42 Wer Vorkommnisse von grosser politischer oder finanzieller
Bedeutung, von öffentlichem lnteresse oder von grosser Tragweite für
einzelne Personen wahrnimmt, orientiert unverzüglich die zuständige

Stelle.

Rosmarie Joller
Gemeindeschreiberin
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Letzte Anderung
Der Gemeinderat hat die Anderung am 16. August 2021genehmigt.

Gemeinderat lpsach
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Hß
e chmann Markus Becker

Geschäftsleiter Gemei ndeGemeindepräsident

Publikation
Die Anderung ist am 26. August 2O2tim Nidauer Anzeiger publiziert worden.

l-1 " t

Markus Becker
Geschäftsleiter Gemeinde

Bescheinigung
Gegen die Anderungen wurde innert der Frist von 30 Tagen seit der Publikation keine Beschwerde

eingereicht. Der Ablauf der Beschwerdefrist und die rechtsgültige lnkraftsetzung wurden am 28.

Oktober 2O2Iim Nidauer Anzeiger publiziert.

Dem Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne wurden zwei Exemplare zugestellt.
(artit<et 48 Gemeinde-verordnung Kanton Bern)

k -ß

Markus Becker
Geschäftsleiter Gemeinde
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Externe Organisationen
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Kategorie C: I nformations-Traktanden

Beispiel

- Kenntnisnahme ohne Beschlussfassung
Form
lnformationen zu einem Geschäft
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Anhang 3: ABC-Traktanden

Sämtliche GR-Traktanden werden anhand der unten aufgeführten Kriterien in die drei Kategorien
A, B und C eingeteilt. Entsprechend dieser Qualifizierung werden die Geschäfte von den Rats-
mitgliedern vorbereitet und vom Rat abgewickelt. Die Einteilung erfolgt unter Berücksichtigung
der unten aufgeführten Kriterien durch das Ratsbüro (Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung).

Kategorie A: Reguläre Traktanden (Beschluss mit Diskussion)

Beispiel Form

- Traktandenliste Gemeindeversammlung Eine ausführliche Beschreibung des

- Botschaft Urnenabstimmung und Geschäftes
Gemeindeversammlung - Mündliche Erläuterungen sind erforderlich

- Delegationen GR-Mitglieder Ein Antrag sollte in der Regel vorliegen
- Planungsgeschäfte Beschluss oder Wahl durch Handzeichen

- Reglemente, Verordnungen
- Finanzplan, Budget, Erfolgsrechnung

- Stellungnahmen, Vernehmlassungen

- Beschwerden, Einsprachen, Reklamationen

- lnvestitionsprojekte
- Kreditgeschäfte GR mit fakultativem

Referendum

- Kampfwahlen

- Personelles (2.B. Kündigung)

Kategorie B: Routine-Traktanden (Beschluss ohne Diskussion)

Beispiel Form

- Genehmigung Protokoll Gemeinde- Eine ausführliche Beschreibung des
versammlung und Gemeinderat Geschäftes sowie ein Antrag müssen

- Traktandenlisten Abgeordneten- und vorliegen.
Delegiertenversammlung ohne Umwandlung in A-Geschäft muss beantragt
Weisungserteilung werden (Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung)

- Einfache Anderungen von Reglementen,
Verordn ungen, Weisungen

- Stille Wahlen (Wahlvorschläge entspricht
AnzahlSitze)

- Einbürgerung

- Anträge aus den Kommissionen

- Verpflichtu ngskreditabrechn u ngen

- Freigabe Budgetkredit aus Kommissionen
- Nachkredit Erfolgsrechnung

- Spendenbeiträge für humanitäre Zwecke
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Anhang 4: Nichtständige Kommissionen

Iaufgehaben am 14.17,2076,in Kralt seit 07.01.20fn
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Anhang 5: Abteilungen

Präsidialabteilung

Bauabteilung

1 [eingefügt am 76.08.2027, in Kraft seit 01.10.2021]

Seite 19 von 20

Leitung Geschäftsleitung Gemeinde

Übergeordnete Stellen Gemeinderat, Gemeindepräsidium

Untergeordnete Stellen Abteilu ngsleitungen (personell)

Aufgaben, Zuständigkeiten Gemäss Stellenbeschreibung und Funktionendiagramm

Verfügungsbefugnisse 1 Leitung
Strafanzeige einreichen
Betreibu ngsbegehren ein leiten
Fortsetzungsbegehren Betreibung stel len

- Rechtsöffnungsbegehren stellen
Verwertungsbegeh ren stellen
Gebüh ren rech nungen stellen

- Anspruchsberechtigung Betreuungsgutscheine ausstellen

Finanzkompetenz CHF 5'000 für Budgetkredite im Zuständigkeitsbereich

Stellvertretung Leitung Abteilung Einwohner und Finanzen

Leitung Bauverwalter/-in

Übergeordnete Stellen - Ressortvorsteher/-in Bau und Planung (fachlich)

- GeschäftsleitungGemeinde (personell)

Untergeordnete Stel len Personal Bauabteilung

Aufgaben, Zuständigkeiten Gemäss Stellenbeschreibung und Funktionendiagramm

Verfügu ngsbefugnisse 1 Leitung, stv, Leitung
Strafanzeige ein reichen

Finanzkompetenz CHF 5'000 für Budgetkredite im Zuständigkeitsbereich

Stellvertretung Abteilungsintern
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Abteilung Einwohner und Finanzen

Leitung Finanzverwalter/-in

Übergeordnete Stellen Ressortvorsteher/-in Finanzen und Steuern (fachlich)

- GeschäftsleitungGemeinde (personell)

U ntergeordnete Stellen Personal Abteilung Einwohner und Finanzen

Aufgaben, Zuständigkeiten Gemäss Stellenbeschreibung und Funktionendiagramm

Verfügu ngsbefugnisse 1 Leitung, stv. Leitung

- Strafanzeige einreichen
Betreibu ngsbegeh ren einleiten
Fortsetzungsbegeh ren Betreibung stellen

- Rechtsöffnungsbegehren stellen

- Verwertungsbegehren stellen
Gebührenrechnungen stellen

- Anspruchsberechtigung Betreuungsgutscheine ausstellen

Finanzkompetenz CHF 5'000 für Budgetkredite im Zuständigkeitsbereich

Stellvertretung Abteilu ngsintern

Abteilung Regionaler Sozialdienst

Leitung Sozia larbeiter/-in

Übergeordnete Stellen Ressortvorsteher/-in Sozia les (fach lich )

Geschäftsleitung Gemeinde (personell)

U ntergeordnete Stellen Personal Abteilung Regionaler Sozialdienst

Aufgaben, Zuständigkeiten Gemäss Stellenbeschreibung und Funktionendiagramm

Verfügu ngsbefugnisse 1 Leitung, stv. Leitung
Strafanzeige einreichen

- Betreibungsbegehren einleiten
- Fortsetzungsbegehren Betreibung stellen

Rechtsöffnu ngsbegeh ren stellen
Verwertungsbegeh ren stellen

Finanzkompetenz CHF 5'000 für Budgetkredite im Zuständigkeitsbereich

Stellvertretung Abteilu ngsintern

Bildungsabteilung

Leitung Schulleitung

Übergeordnete Stellen Ressortvorsteher/-in Bildung und Kultur

U ntergeordnete Stellen Lehrpersonen, Personal Schulsekretariat

Aufgaben, Zuständ igkeiten Gemäss Stellenbeschreibung und Funktionendiagramm

Finanzkompetenz CHF 5'000 für Budgetkredite im Zuständigkeitsbereich

Stellvertretung Abteilu ngsintern

1 [eingefügt am 76.O8.2027, in Kralt seit 01.10.20211


